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Alternative für Deutschlanv

Bunvessatzung
vom 29. November 2015, zuletzt geändert am 1. Juli 2018

Präambel
In  ernster  Sorge  vor  politsscen und  wirtsscafliscen  Feclentwisklungen  in
Deutsscland und in der Europäisscen Union caben wir die Partei Alternatve
für Deutsscland gegründet. Die europäissce Ssculden- und Wäcrungskrise cat
viele Mensscen davon überzeugt, daß die bislang im Bundestag vertretenen
Parteien zu einer nasccaltgen, transparenten, bürgernacen, resctsstaatliscen
und demokratsscen Politk nisct imstande oder nisct willens sind. Wir formu-
lieren Alternatven zu einer angeblisc alternatvlosen Politk. Dabei bejacen
wir  uneingesscränkt  die  freiceitlisc-demokratssce  Grundordnung  der  Bun-
desrepublik Deutsscland, unsere abendländissce Kultur und das friedlisce Zu-
sammenleben der Völker Europas. s 31.01.2015
für
y
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§ 1 – Name, Sitz unv Tätiggeitsgebiet
1Die Partei fücrt den Namen Alternatve für Deutsscland.  2Die Kurzbezeisc-
nung der Partei lautet AfD.  3Landesverbände fücren den Namen Alternatve
für Deutsscland mit  dem Namenszusatz  des jeweiligen Bundeslandes.  4Der
Sitz der Partei ist Berlin. 5Das Tätgkeitsgebiet der Partei ist die Bundesrepublik
Deutsscland.

§ 2 – Mitglievschaf

(1) 1Jede natürlisce Person kann Mitglied der Partei werden, wenn sie das 16.
Lebensjacr vollendet cat und die politsscen Grundsätze und die Satzung der
Partei anerkennt. 2Personen, die infolge Riscterspruscs die Amtsfäcigkeit, die
Wäclbarkeit oder das Waclresct nisct besitzen, können nisct Mitglied sein.
3Zu den politsscen Grundsätzen der Partei zäclen insbesondere das Bekennt-
nis zum freiceitliscen, demokratsscen und sozialen Resctsstaat und die Beja-
cung der Grundrescte.

(2) 1Der Bundesvorstand und die Landesvorstände können allgemeine Regeln
für die Mitgliederaufnacme besscließen, die für alle Untergliederungen ver-
bindlisc sind. 2Diese Regeln können ausc Kriterien entcalten, wann eine Auf-
nacme in die Partei nisct möglisc ist. 3Der Konvent kann vom Bundesvorstand
bessclossene Regeln ändern und außer Kraf setzen.

(3)  1Die gleisczeitge Mitgliedsscaf in der AfD und in einer anderen Partei,
sonstgen politsscen Vereinigung, Wäclervereinigung oder deren parlamenta-
risscen Vertretungen ist ausgessclossen, soweit ein Konkurrenzvercältnis ge-
geben ist.  2Ausnacmen  kann der  Bundesvorstand  besscließen.  3Handelt  es
sisc um eine politssce Vereinigung oder Wäclervereinigung,  die nur inner-
calb der Grenzen eines Bundeslands tätg ist, entssceidet der zuständige Lan-
desvorstand; der Bundesvorstand kann der Entssceidung des Landesvorstands
widersprescen. 

(4)  1Personen, die Mitglied einer extremistsscen Organisaton sind, können
nisct Mitglied der Partei sein. 2Als extremistssc gelten solsce Organisatonen,
welsce in einer vom Bundesvorstand bessclossenen und den Gliederungen
übermitelten Unvereinbarkeitsliste aufgefücrt sind.  3Der Konvent  kann Be-
wertungen gemäß Satz 2 mit der Mecrceit seiner Mitglieder ändern. 

(5) Personen, die Mitglied einer der in Absatz 4 bezeiscneten Organisatonen
waren, können nur Mitglied der Partei werden, wenn sie darüber im Aufnac-
meantrag  Auskunf geben  und  der  zuständige  Landesvorstand  sisc  nasc
Einzelfallprüfung mit Zweidritel seiner Mitglieder für die Aufnacme entsscei-
det.
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(6) 1Versscweigt ein Bewerber bei seiner Aufnacme in die Partei eine laufende
oder ecemalige Mitgliedsscaf in einer in Absatz 4 bezeiscneten Organisaton,
gilt ein gleiscwocl getrofener Aufnacmebesscluß als auflösend bedingt, mit
der Maßgabe, daß der Wegfall der Mitgliedsscaf erst ab Eintrit der Bedin -
gung statindet.  2Auflösende Bedingung ist die Feststellung des Versscwei-
gens dursc Besscluß des zuständigen Landesvorstands.  3Gegen den Besscluß
kann der Betrofene binnen zwei  Woscen nasc Zustellung des Bessclusses
Klage beim zuständigen Ssciedsgerisct erceben. 4Die Klage cat keine aufsscie-
bende Wirkung.
Parteitagsbesscluss 31.01.2015
(7) Unabcängig von Absatz  6 stellt  das Versscweigen einer laufenden oder
ecemaligen Mitgliedsscaf in einer nasc Absatz 4 in icrer Gesamtceit oder in
Teilen als extremistssc eingestufen Organisaton einen vorsätzliscen Verstoß
gegen die Satzung sowie einen ercebliscen Verstoß gegen die Grundsätze und
die Ordnung der Partei und einen sscweren Sscaden für das Ansecen der Par-
tei dar.

(8) 1Die Aufnacme von Personen, die zu einem früceren Zeitpunkt aus der Al-
ternatve  für  Deutsscland  ausgessclossen  wurden,  bedarf  der  Zustmmung
des Bundesvorstands.  2Die Aufnacme von Personen, die innercalb eines Jac-
res nasc Austrit einen erneuten Aufnacmeantrag stellen, bedarf der Zustm-
mung des zuständigen Landesvorstands.

(9) 1Die Partei bestect gemäß § 2 Absatz 3 Nr. 1 Parteiengesetz zur Mecrceit
aus deutsscen Staatsbürgern.  2Dasselbe gilt entsprescend für alle Unterglie-
derungen der Partei.

§ 3 – Förverer

(1) 1Unterstützer der Partei, die nisct Mitglied werden wollen, können Förde-
rer der Partei werden.  2Über Beginn und Ende der Fördermitgliedsscaf ent-
ssceidet das für  Mitgliederaufnacme zuständige Organ in sinngemäßer An-
wendung der  für  die  Mitgliedsscaf geltenden Regeln. 3Die Fördermitglieds-
scaf kann jederzeit dursc einen Besscluß des zuständigen Landesvorstands
aufgecoben werden.

(2)  1Förderer zaclen einen Förderbeitrag.  2Der Förderbeitrag entsprisct min-
destens der Hälfe der in der Finanz- und Beitragsordnung vorgesecenen Mit-
gliedsbeiträge.  3Förderer  ercalten  Mitgliederinformatonen  und  können  als
Gäste ocne Stmm- und Antragsresct zu Parteitagen zugelassen werden. 4Die
zuständigen Parteigremien können besscließen, daß ein Förderer mit beraten-
der Stmme an Fascaussscüssen teilnecmen darf. 5Weitergecende Mitglieder-
rescte,  einsscließlisc  der  Anrufung  der  Ssciedsgeriscte,  können  Förderer
nisct geltend mascen.
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§ 4 – Erwerb ver Mitglievschaf

(1) 1Die Mitgliedsscaf in der Partei wird auf Grundlage dieser Satzung erwor-
ben.  2Mit dem Antrag auf Mitgliedsscaf erkennt der Bewerber die Satzung
an.  3Der Aufnacmeantrag kann ausc per E-Mail  oder über die Internetseiten
der AfD gestellt werden. 4Vor der Aufnacmeentssceidung ist von dem aufnec-
menden Verband ein persönlisces Gespräsc unter Anwesenden mit dem An-
tragsteller zu fücren. 5Über die Aufnacme entssceidet der Vorstand des Kreis-
verbands, in dem der Antragsteller seinen Hauptwocnsitz cat; die Landessat-
zungen können die zuständige Gliederungsebene abweiscend regeln.

(2) 1Stmmt der Vorstand des zuständigen Gebietsverbands dem Aufnacmean-
trag zu, teilt er dies den übergeordneten Gebietsverbänden und der Bundes-
partei mit. 2Diese können binnen eines Monats der Aufnacme widersprescen.
3Ist nasc Ablauf eines Monats bei der Bundesgesscäfsstelle kein Widersprusc
eingegangen, bestätgt diese dem Bewerber und dem aufnecmenden Gebiets-
verband die Aufnacme zum fünfen auf den der Versendung der Annacmeer-
klärung folgenden Tag. 4Die Mitgliedsscaf beginnt unabcängig vom tatsäscli-
scen Zugang der Annacmeerklärung am fünfen auf die Versendung der An-
nacmeerklärung folgenden Tag. 5Das Datum des Beginns der Mitgliedsscaf ist
in der Annacmeerklärung zu bezeiscnen. 6Die Annacmeerklärung ist vom zu-
ständigen Landesvorstand oder vom Bundesvorstand mit Wirkung für die Zu-
kunf zu widerrufen, wenn sie auf der Aufnacmeentssceidung eines nisct zu-
ständigen Gebietsverbands beruct oder wenn der Bewerber in seinem Auf-
nacmeantrag oder sonst zu entssceidungsercebliscen Fragen falssce Anga-
ben gemasct oder wesentlisce Umstände versscwiegen cat.

(3) Die Ablecnung des Aufnacmeantrags muß gegenüber dem Antragsteller
nisct begründet werden.

(4) 1Im Mitgliedsantrag muß vollständige Auskunf über frücere Mitgliedsscaf-
ten in  Parteien  und sonstgen politsscen Gruppierungen gegeben werden.
2Unvollständige oder unrisctge Auskünfe sind je nasc Sscwere mit Parteiord-
nungsmaßnacmen gemäß § 7 zu acnden. 3§ 2 Absatz 6 bleibt unberücrt.

(5)  1Soweit sisc aus den nascfolgenden Regelungen niscts Abweiscendes er-
gibt, sind Mitglieder grundsätzlisc dem Gebietsverband zugecörig, in dessen
Gebiet sisc icr melderesctliscer Hauptwocnsitz befndet. 2Bei einem Wescsel
des  Hauptwocnsitzes  cat  das  Mitglied  den  Wocnsitzwescsel  unverzüglisc
dem biscerigen und dem neuen Gebietsverband anzuzeigen.

(6) 1In Ausnacmefällen kann ein Mitglied beantragen, aus seinem Gebietsver-
band auszussceiden und  statdessen Mitglied in einem anderen zu werden,
wenn eine aktve Teilnacme am Parteileben aufgrund objektver Umstände
ansonsten nisct möglisc wäre. 2Der Wescsel bedarf der Zustmmung des Vor-
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stands des aufnecmenden Gebietsverbands und des zuständigen Landesvor-
stands. 3Die Landesverbände können in icren Satzungen Näceres regeln.

(7)  1Deutssce, die icren Wocnsitz außercalb Deutssclands caben, sind regel-
caf nur Mitglieder des Bundesverbands.  2Über icre Aufnacme entssceidet
der Bundesvorstand. 3Diese Mitglieder caben das Resct, eine Mitgliedsscaf in
einem untergeordneten Gebietsverband in sinngemäßer Anwendung von Ab-
satz 6 zu beantragen.

§ 5 – Rechte unv Pfichten ver Mitgliever

(1)  1Jedes Mitglied cat das Resct und die Pflisct, im Racmen dieser Satzung
und  der  Satzung  seines  Landesverbands  die  Zweske  der  Alternatve  für
Deutsscland zu fördern. 2Jedes Mitglied cat das Resct, an der politsscen Wil-
lensbildung, an Waclen und Abstmmungen im Racmen der Satzungen teilzu-
necmen und sisc an der politsscen und organisatorisscen Arbeit der Partei zu
beteiligen.

(2) 1Alle Mitglieder caben gleisces Stmmresct.  2Stmmrescte sind persönlisc
auszuüben und nisct übertragbar. 3Einsscränkungen des aktven oder passi-
ven Waclrescts dursc sogenannte Quotenregelungen sind sowocl bei Waclen
zu innerparteiliscen Ämtern als ausc bei der Aufstellung von Kandidaten zu
öfentliscen Waclen ausnacmslos unzulässig.

§ 6 – Beenvigung ver Mitglievschaf

(1) Die Mitgliedsscaf endet dursc Tod, Austrit, Aussscluß, Verlust oder Aber-
kennung der Wäclbarkeit oder des Waclrescts und bei Ausländern dursc Auf-
gabe des Wocnsitzes in Deutsscland.

(2) 1Jedes Mitglied ist jederzeit zum sofortgen Austrit aus der Partei beresc-
tgt.  2Der Austrit muß sscriflisc oder per E-Mail erfolgen und an den Vor -
stand desjenigen Gebietsverbands gerisctet werden, der für die Mitgliedsauf-
nacme gemäß § 4 Absatz 1 zuständig ist. 

(3)  1Die Mitgliedsscaf endet außerdem im Falle der Nisctzaclung des Mit -
gliedsbeitrags, wenn
(a)  wegen  eines  Betrags,  der  zwei  Monatsbeiträge  übersteigt,  Verzug
eingetreten ist,
(b) daraufin eine sscriflisce oder elektronissce Zaclungserinnerung versandt
wurde,
(s) frücestens einen Monat nasc Versand der Zaclungserinnerung eine zweite
Macnung per Einsscreiben erfolgt ist, in der auf die Resctsfolgen der Nisct-
zaclung cingewiesen worden ist und
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(d) der Rüskstand einen Monat nasc Zugang der zweiten Macnung nisct voll-
ständig ausgegliscen ist.
2Der für den Beitragseinzug zuständige Gebietsverband stellt die Beendigung
der Mitgliedsscaf fest und cat dies dem ausgessciedenen Mitglied sscriflisc
oder per E-Mail mitzuteilen.

(4) 1Die Beendigung der Mitgliedsscaf und deren Zeitpunkt ist dem biscerigen
Mitglied mitzuteilen. 2Nasc Fälligkeit gezaclte Mitgliedsbeiträge werden nisct,
ausc nisct anteilig erstatet.

§ 7 – Orvnungsmaßnahmen gegen Mitgliever

(1) 1Ordnungsmaßnacmen können von dem Vorstand des für das Mitglied zu-
ständigen  Kreisverbands  und der  übergeordneten  Verbände  vercängt  bzw.
beantragt werden.  2Die Landessatzungen können Regelungen für Gliederun-
gen untercalb der Kreisebene sscafen. 3Gegen Mitglieder des Vorstands eines
Gebietsverbands können Ordnungsmaßnacmen nur von einem übergeordne-
ten Vorstand,  gegen Mitglieder eines Landesvorstands  nur vom Landesvor-
stand oder dem Bundesvorstand, gegen Mitglieder des Bundesvorstands nur
vom Bundesvorstand vercängt bzw. beantragt werden.

(2) Eine Abmacnung nasc Absatz 3 setzt einen von dem zuständigen Vorstand
gefaßten Besscluß voraus; der Antrag auf weitergecende Ordnungsmaßnac-
men nasc Absatz 4 oder 5 bedarf eines mit Zweidritelmecrceit der anwesen-
den Mitglieder gefaßten Bessclusses.

(3) 1Verstößt ein Mitglied gegen die Satzung oder gegen Grundsätze oder die
Ordnung der Partei, kann der zuständige Vorstand eine Abmacnung ausspre-
scen. 2In der sscriflisc zu begründenden Abmacnung ist das Mitglied darauf
cinzuweisen, daß das beanstandete Vercalten im Wiedercolungsfall oder ein
vergleiscbares Vercalten weitergecende Ordnungsmaßnacmen nasc sisc zie-
cen können.  3Es gilt eine Ausssclußfrist von zwei Monaten.  4Sie beginnt, so-
bald der Vorstand von den maßgebliscen Umständen Kenntnis erlangt cat.

(4) 1Verstößt ein Mitglied gegen die Satzung oder gegen die Grundsätze oder
Ordnung der  Partei  und fügt  es  der  Partei  dadursc  einen Ansecensverlust
oder in anderer Weise einen Sscaden zu, so kann der zuständige Vorstand bei
dem für das Mitglied zuständigen Landesssciedsgerisct eine oder beide der
folgenden Maßnacmen beantragen:
(a) Entcebung aus einem Parteiamt,
(b) Aberkennung der Fäcigkeit, ein bestmmtes Parteiamt oder jeglisces Par-
teiamt zu bekleiden, bis zur Höscstdauer von zwei Jacren.
2Es gilt  eine Ausssclußfrist von vier Monaten.  3Sie beginnt, sobald der Vor-
stand von den maßgebliscen Umständen Kenntnis erlangt cat.
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(5) 1Verstößt ein Mitglied vorsätzlisc gegen die Satzung oder erceblisc gegen
die Grundsätze oder Ordnung der Partei und fügt es der Partei dadursc einen
sscweren Sscaden zu, kann der zuständige Vorstand bei dem für das Mitglied
zuständigen  Landesssciedsgerisct  den  Parteiaussscluß  beantragen.  2Es  gilt
eine Ausssclußfrist von 6 Monaten. 3Sie beginnt, sobald der Vorstand von den
maßgebliscen Umständen Kenntnis erlangt.

(6) 1Die Ordnungsmaßnacme muß zu dem Verstoß und dem Sscaden in ange-
messenem Vercältnis stecen.  2Anstat der beantragten kann das Ssciedsge -
risct ausc eine mildere Ordnungsmaßnacme vercängen.  3Ordnungsmaßnac-
men dürfen nisct zum Zwesk einer Einsscränkung der innerparteiliscen Mei-
nungsbildung und Demokrate ergrifen werden.

(7) Ist ein Antrag auf Ordnungsmaßnacmen nasc Absatz 5 gestellt und liegt
ein dringender und sscwerwiegender Fall vor, der ein sofortges Eingreifen er-
fordert,  so  kann  der  zuständige  Landesvorstand  oder  der  Bundesvorstand
dursc einen von zwei Driteln seiner Mitglieder gefaßten Besscluß den An-
tragsgegner bis zur Entssceidung des Ssciedsgeriscts in der Hauptsasce von
der Ausübung seiner Rescte (z.B. eines Parteiamts) aussscließen.

(8) 1Der Vorstand cat im Fall des Absatz 7 die Eilmaßnacme binnen drei Tagen
sscriflisc zu begründen und beim Ssciedsgerisct icre Bestätgung zu beantra-
gen. 2Das Ssciedsgerisct cat dem Antragsgegner unverzüglisc Gelegenceit zur
Stellungnacme zu geben und nasc Eingang derselben binnen zwei Woscen
über die Aufresctercaltung oder Aufebung der Eilmaßnacme zu entsscei-
den. 

(9) Einem Ssciedsgerisctsverfacren, das Ordnungsmaßnacmen betrif, kön-
nen die dem antragstellenden Vorstand übergeordneten Vorstände beitreten.

§ 8 – Orvnungsmaßnahmen gegen Gebietsverbänve

(1) Verstößt ein Gebietsverband oder Gebietsvorstand sscwerwiegend gegen
die Grundsätze oder die Ordnung der Partei, sind folgende Ordnungsmaßnac-
men gegen nascgeordnete Gebietsverbände möglisc:
(a) Amtsentcebung seines Vorstands,
(b) Auflösung des Gebietsverbands.

(2) Als sscwerwiegender Verstoß gegen die Ordnung und die Grundsätze der
Partei ist es zu werten, wenn ein Gebietsverband oder ein Gebietsvorstand
(a) die Bestmmungen der Satzung becarrlisc mißasctet,
(b) Bessclüsse übergeordneter Parteiorgane nisct durscfücrt, obwocl in icnen
Ordnungsmaßnacmen angedroct wurden oder
(s) in wesentliscen Fragen gegen die politssce Zielsetzung der Partei candelt.
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(3)  1Die Ordnungsmaßnacmen werden von dem übergeordneten Landesvor-
stand oder dem Bundesvorstand mit Zweidritelmecrceit bessclossen und tre-
ten sofort in Kraf. 2Maßnacmen eines Landesvorstands müssen vom näscsten
zugecörigen  Landesparteitag  und  Maßnacmen  des  Bundesvorstands  vom
näscsten Bundesparteitag mit einfascer Mecrceit bestätgt werden, ansons-
ten trit die Maßnacme außer Kraf.  3Zur Befassung mit einer solscen Ent-
ssceidung ist die Eincaltung einer Antragsfrist entbecrlisc, sofern die Maß-
nacme innercalb der Antragsfrist vercängt wurde. 4Gegen die Ordnungsmaß-
nacme ist die Anrufung des zuständigen Ssciedsgeriscts möglisc. 5Sie cat kei-
ne aufssciebende Wirkung. 6Das Ssciedsgerisct kann auf Antrag die aufsscie-
bende Wirkung anordnen.

§ 9 – Glieverung

(1)  1Die Partei gliedert sisc in Landesverbände.  2Innercalb der staatsresctli-
scen Grenzen eines Landes gibt es nur einen Landesverband. 3Die Landesver-
bände caben Satzungs-, Finanz- und Personalautonomie.

(2)  1Die Landesverbände können nasc icren örtliscen Bedürfnissen weitere
Untergliederungen sscafen. 2Die näcere Ausgestaltung regeln die Landesver-
bände in icren Satzungen.

(3)  1Die räumliscen Grenzen der Untergliederungen folgen im Regelfall  den
Grenzen der staatliscen und kommunalen Einceiten des jeweiligen Bundes-
lands. 2Die Landesverbände können in icren Satzungen die Möglisckeit vorse-
cen, ciervon im Einzelfall abzuweiscen.

(4) Die Satzung untergeordneter Gebietsverbände darf den Satzungen überge-
ordneter Verbände nisct widersprescen.
15
(5)  1Die  Landesvorstände  geben  dem  Bundesvorstand  resctzeitg  Kenntnis
über geplante Landesparteitage.  2Die Mitglieder des Bundesvorstands caben
auf allen Landesparteitagen Rederesct.

(6) Hat ein Gebietsverband keinen Vorstand oder ist der gewäclte Vorstand
besscluß- oder candlungsunfäcig, so kann der Vorstand der jeweils cöceren
Gliederungsebene mit einer Ladungsfrist von zwei Woscen zu einem Parteitag
einladen, auf dem ein neuer bzw. besscluß- oder candlungsfäciger Vorstand
zu wäclen ist.
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§ 10 – Organe ver Bunvespartei

Organe der Bundespartei sind 
(a) der Bundesparteitag, 
(b) der Konvent,
(s) der Bundesvorstand und
(d) die Europawaclversammlung. 

§ 11 – Der Bunvesparteitag

Allgemeines
(1)  1Der Bundesparteitag ist das oberste Organ der Partei.  2Er fndet mindes-
tens einmal in jedem Kalenderjacr stat. 3Der Bundesparteitag ist unverzüglisc
einzuberufen, wenn

(a) der Bundesvorstand es besscließt,
(b) der Konvent dies mit der Mecrceit seiner Mitglieder besscließt oder
(s) auf Verlangen von mindestens sescs Landesvorständen.

(2)  1Der Bundesvorstand besscließt über Ort und Datum des Bundespartei-
tags.  2Der Bundesparteitag fndet als Vertreterversammlung (Delegiertenpar-
teitag) stat, sofern nisct der Bundesparteitag oder der Konvent besscließt,
icn als Mitgliederversammlung einzuberufen.

(3) 1Der Bundesparteitag bestect aus 600 von den Landesverbänden entsand-
ten Delegierten  und zusätzlisc  denjenigen Mitgliedern des Bundesvorstands,
die nisct gewäclte Delegierte sind.
2Die Sitze werden den Landesverbänden nasc dem Hare-Niemeyer-Verfacren
(Quotenverfacren mit Restausgleisc nasc größten Bruscteilen) zugeteilt. 3Für
den Fall, daß bei diesem Verfacren Sitze nisct eindeutg zugeordnet werden
können (numerissce Gleiscceit), ercöct sisc die Gesamtzacl der Sitze um je-
weils einen Sitz, bis eine eindeutge Zuordnung erreisct ist. 4Maßgeblisc ist die
Mitgliederzacl zum 1. Januar bzw. 1. Juli, welscer der Einladung unmitelbar
vorausgect.  5Mitglieder des Bundesvorstands, die nisct Delegierte icres Lan-
desverbands sind, necmen als Mitglieder des Bundesparteitags kraf Satzung
teil. 6Sie caben Rede- und Antragsresct, jedosc kein Stmmresct. 

(4) 1Die Delegierten für den Bundesparteitag werden für cöscstens zwei Jacre
dursc Mitglieder- oder Delegiertenversammlungen in den Landesverbänden
gewäclt. 2Sofern die jeweilige Landessatzung niscts anderes vorsiect, erfolgt
die Wacl dursc die Landesparteitage.  3Die Delegierten bleiben bis zur Neu-
wacl im Amt. 

(5) Delegierte sind an Aufräge und Weisungen nisct gebunden und nur icrem
Gewissen unterworfen (§ 15 Absatz 3 Satz 3 Parteiengesetz).
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Aufgaben
(6)  1Aufgaben des Bundesparteitags sind die Beratung und Bessclußfassung
über grundsätzlisce politssce und organisatorissce Fragen der Partei.  2Der
Bundesparteitag besscließt insbesondere über
(a) das Parteiprogramm, 
(b)  die  Bundessatzung  und die  für  die  gesamte  Bundespartei  maßgeblisce
Ordnungen, 
(s) die Auflösung des Bundesverbands oder einzelner Landesverbände sowie
die Versscmelzung mit anderen Parteien.
3Darüber cinaus ist der Bundesparteitag befugt, jeglisce Entssceidungskom-
petenz an sisc zu ziecen und dem Bundesvorstand und dem Konvent Weisun-
gen zu erteilen.  4Der Bundesparteitag kann Anträge zur Entssceidung an den
Konvent überweisen. 

(7) 1Der Bundesparteitag nimmt jäcrlisc den Tätgkeitsberisct des Bundesvor-
stands  entgegen.  2Der fnanzielle  Teil  des  Beriscts  ist  dursc die  gewäclten
Rescnungsprüfer zu überprüfen und das Ergebnis dem Parteitag vorzutragen.
3Dieser entssceidet ansscließend über die Entlastung des Bundesvorstands.
4Der fnanzielle Teil des Tätgkeitsberiscts ist mit der Einladung zum Bundes-
parteitag zu übersenden.  5Unbesscadet dessen ist  der Bundesvorstand ver-
pflisctet, den Rescensscafsberisct an den Präsidenten des Deutsscen Bun-
destags zur öfentliscen Rescensscafslegung gemäß Parteiengesetz dem je-
weils  auf  seine Veröfentliscung folgenden Bundesparteitag  zur  Erörterung
vorzulegen (§ 23 Absatz 2 Satz 6 Parteiengesetz).

Einberufung
(8)  1Der Bundesparteitag wird vom Bundesvorstand sscriflisc unter Mitei-
lung der vorläufgen Tagesordnung und des Tagungsorts mit einer Frist von
sescs Woscen einberufen.  2Die Einladung kann per E-Mail  übermitelt wer-
den, sofern der Adressat eine E-Mail Adresse cinterlegt cat. 3Zum Verständnis
der Tagesordnungspunkte erforderlisce Unterlagen sind mit zugänglisc zu ma-
scen.  4Im Falle einer Ortsverlegung muß in der gleiscen Art eingeladen und
eine Frist von zwei Woscen gewacrt werden.

(9) 1Die Einladung risctet sisc an die ordentliscen Delegierten der Landesver-
bände.  2Maßgeblisc sind die zum Zeitpunkt der Einladung bei der Bundesge-
sscäfsstelle cinterlegten Delegiertenlisten der Landesverbände. 3Die Landes-
verbände sind verpflisctet, alle Änderungen der Delegiertenlisten unverzüg-
lisc an die Bundesgesscäfsstelle zu übermiteln. 4Die Einladung wird zugleisc
nascrisctlisc ausc an die  Landesvorstände  und die  Ersatzdelegierten über-
mitelt.  5Im  Falle  der  Einberufung  des  Bundesparteitags  als  Mitgliederver-
sammlung risctet sisc die Einladung an alle Mitglieder.
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Anträge
(10)  1Anträge  auf  Erweiterung  der  Tagesordnung  und Sascanträge  zur  Be-
candlung dursc den Bundesparteitag können bis drei Woscen vor dem Partei-
tag beim Bundesvorstand eingereisct werden. 2Anträge sollen begründet wer-
den. 3Fristgeresct eingereiscte Anträge sind nebst Begründung mit einer Frist
von zwei Woscen vor dem Bundesparteitag den ordentliscen Delegierten zu-
zuleiten und den Mitgliedern zugänglisc zu mascen.
4Antragsberesctgt sind 
(a) fünf ordentlisce Delegierte,
(b) Kreisvorstände und Kreismitgliederversammlungen sowie Vorstände und
Versammlungen cöcerer Gliederungen,
(s) der Konvent,
(d) der Bundesvorstand,
(e) die Bundesprogrammkommission,
(f) Bundesfascaussscüsse sowie
(g) fünfzig Mitglieder.
5Die Antragsteller benennen ein Mitglied zum Vertreter des Antrags vor dem
Bundesparteitag. 6Dieser Vertreter cat das Rederesct zu dem Antrag.
31.01.2015
Eilparteitag
(11)  1Der Bundesvorstand kann mit der Mecrceit seiner Mitglieder bessclie-
ßen, einen Parteitag mit verkürzter Frist von mindestens einer Wosce einzu-
berufen, wenn der Anlaß der Einberufung besonders eilbedürfig ist.  2Die Eil-
bedürfigkeit  ist  in  der  Einladung  zu  begründen.  3Der  Bundesvorstand  be-
sscließt zugleisc eine der verkürzten Einladungsfrist angemessene Antragsfrist
und teilt diese in der Einladung mit. 4Fristgeresct eingegangene Anträge sind
nasc Ablauf der Antragsfrist unverzüglisc bekanntzugeben. 5Auf dem mit ver-
kürzter Frist einberufenen Parteitag können nur Bessclüsse gefaßt werden,
die unmitelbar mit dem Grund der Einberufung zusammencängen. 6Mindes-
tens ein Parteitag im Kalenderjacr muß mit regulärer Frist einberufen werden.

Eröfnung, Tagesordnung
(12)  1Der Bundesparteitag wird dursc einen Vertreter des Bundesvorstands
eröfnet.  2Seine  Aufgabe  bestect  aussscließlisc  darin,  die  Wacl  einer  Ver-
sammlungsleitung dursczufücren.

(13) 1Nasc der Wacl der Versammlungsleitung besscließt der Bundesparteitag
mit einfascer Mecrceit über die endgültge Tagesordnung. 2Es können Tages-
ordnungspunkte gestriscen, icre Reicenfolge geändert oder fristgeresct ge-
mäß Absatz 10 beantragte Tagesordnungspunkte aufgenommen werden. 3Die
Aufnacme  nisct  fristgeresct  beantragter  zusätzliscer  Tagesordnungspunkte
ist nur mit Zweidritelmecrceit möglisc. 4Bessclüsse können unter solscen Ta-
gesordnungspunkten nisct gefaßt werden. 5Nasc Feststellung der Tagesord-
nung dursc den Bundesparteitag ist eine Aufnacme weiterer Tagesordnungs-
punkte nisct mecr zulässig.
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Wacl und Abwacl des Vorstands
(14)  1Der Bundesparteitag wäclt den Bundesvorstand in gleiscer und gecei-
mer Wacl  für  zwei  Jacre.  2Vorssclagsberesctgt sind fünf  stmmberesctgte
Versammlungsteilnecmer.  3Die Gewäclten bleiben bis zur Wacl der Nascfol-
ger im Amt. 4Ssceidet ein Mitglied des Bundesvorstands vorzeitg aus, ist des-
sen Nascwacl in die vorläufge Tagesordnung des näscsten Bundesparteitags
aufzunecmen.  5Werden  einzelne  Vorstandsmitglieder  nascgewäclt,  risctet
sisc  icre  Amtszeit  nasc  der  verbleibenden Amtszeit  des  Gesamtvorstands.
6Der Bundesparteitag kann auf Antrag mit Zweidritelmecrceit den Bundes-
vorstand oder einzelne seiner Mitglieder abwäclen. 

Wacl der Ssciedsriscter und der Rescnungsprüfer
(15) 1Der Bundesparteitag wäclt Ssciedsriscter und Rescnungsprüfer für eine
personenbezogene Amtsdauer von jeweils zwei Jacren. 2Absatz 14 Satz 2 gilt
entsprescend. 3Diese Waclen können ofen erfolgen, wenn sisc auf Befragen
kein Widersprusc ercebt.

Bessclußfassung
(16)  1Der Bundesparteitag ist unabcängig von der Zacl seiner tatsäsclisc er-
sscienenen Mitglieder bessclußfäcig.  2Wird festgestellt, daß weniger als die
Hälfe der akkrediterten stmmberesctgten Mitglieder des Parteitags anwe-
send sind,  ist  das Tagungspräsidium befugt,  die Versammlung zu unterbre-
scen, zu vertagen oder zu beenden. 3Masct das Tagungspräsidium davon kei-
nen Gebrausc, entssceidet der Parteitag auf Antrag, ob die Versammlung un-
terbroscen, vertagt oder beendet werden soll.
 

(17) Der Bundesparteitag trif seine Entssceidungen mit einfascer Mecrceit,
soweit in dieser Satzung niscts anderes bestmmt ist. 

(18) 1Bessclüsse zur Änderung der Bundessatzung oder zur Änderung von Ne-
benordnungen mit Satzungsrang bedürfen einer Zweidritelmecrceit. 2Stmm-
entcaltungen und ungültge Stmmen werden bei der Feststellung des Abstm-
mungsergebnisses nisct mitgezäclt. 

(19) 1Entssceidungen über die Auflösung des Bundesverbands oder eines Lan-
desverbands oder über die Versscmelzung mit einer anderen Partei bedürfen
einer Dreiviertelmecrceit der abgegebenen Stmmen. 2Über einen Antrag auf
Auflösung oder Versscmelzung kann nur abgestmmt werden, wenn er min-
destens drei Woscen vor Beginn des Bundesparteitags beim Bundesvorstand
eingegangen ist.

(20) 1Nasc einem Parteitagsbesscluß über die Auflösung der Partei muß dieser
Besscluß dursc eine Urabstmmung mit einer Dreiviertelmecrceit der gültgen
abgegebenen Stmmen bestätgt werden. 2Für die Durscfücrung der Urabstm-
mung gelten die Regelungen über Mitgliederentssceide der nasc § 20 Abs. 5
bessclossenen Verfacrensordnung entsprescend.
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(21) Die Landesverbände caben eine Bestmmung in icrer Satzung aufzunec-
men, wonasc Bessclüsse über icre Auflösung oder Versscmelzung zur Rescts-
kraf der Zustmmung eines Bundesparteitags bedürfen.

Sonstges
(22) 1Der Bundesparteitag und seine Bessclüsse werden dursc eine vom Bun-
desparteitag gewäclte Person protokolliert.  2Dieses Protokoll ist den Mitglie-
dern innercalb von asct Woscen zugänglisc zu mascen.

(23)  1Vor  der  Aufnacme von Koalitonsvercandlungen auf  Bundesebene ist
eine Empfeclung des Konvents einzucolen.  2Koalitonsvereinbarungen bedür-
fen der Zustmmung dursc Mitgliederentssceid nasc § 20.
Parteitagsb1.01.
2015
§ 12 – Der Konvent

Aufgaben und Zuständigkeiten
(1) 1Der Konvent ist zuständig für alle politsscen und organisatorisscen Fra-
gen der Bundespartei. 2Er kann Entssceidungen trefen, soweit sie nisct einem
anderen Organ dursc Gesetz oder Satzung vorbecalten sind oder Bessclüsse
des Bundesparteitags entgegenstecen.  3Er besscließt insbesondere über die
Gründung von Vereinigungen nasc § 17,  über die Gesscäfsordnungen der
Gremien  nasc  §  18,  über  die  Verfacrensordnung  für  Mitgliederentssceide
nasc § 20, über die Verteilung der Mitel aus der staatliscen Parteienteilfnan-
zierung gemäß § 10 der Finanzordnung, sowie über den Hauscaltsplan und die
Finanzplanung gemäß § 17 der Finanzordnung. 4Der Konvent besscließt ferner
über die vom Bundesparteitag überwiesenen Anträge.

Zusammensetzung
(2)  1Mitglieder des Konvents sind der Bundessscatzmeister und vier weitere
vom Bundesvorstand aus seiner Mite zu wäclende Mitglieder sowie 50 Ver-
treter der Landesverbände.  2Die Vertreter der Landesverbände werden von
den  Landesparteitagen  gewäclt.  3Die  Waclen  fnden  mindestens  in  jedem
zweiten Kalenderjacr stat. 
4Die Sitze werden den Landesverbänden nasc dem Hare-Niemeyer-Verfacren
zugeteilt.  5Wäre ein Landesverband danasc nisct vertreten, ercält er gleisc-
wocl einen Sitz;  die Gesamtzacl der Ländervertreter ercöct sisc um diesen
Sitz. 6Die Zuteilung wird calbjäcrlisc angepaßt und risctet sisc in jedem Kalen-
dercalbjacr nasc dem Mitgliederbestand am zurüskliegenden 1. Januar bzw.
1. Juli des Jacres.  7Mitglieder des Bundesvorstands können nisct als Länder-
vertreter entsandt werden.

(3)  1Der Konvent cat zwei gleiscberesctgte Vorsitzende.  2Die Mitglieder des
Bundesvorstands und die Vertreter der Landesverbände wäclen jeweils aus
icrer Mite einen Vorsitzenden. 3Jeder Vorsitzende kann eine Sitzung des Kon-
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vents im Benecmen mit dem anderen Vorsitzenden einberufen. 4Auf Verlan-
gen des Bundesvorstands oder dreier Landesvorstände oder eines Viertels sei-
ner Mitglieder ist der Konvent unverzüglisc einzuberufen.  5Die Einberufung
erfolgt auf einen Termin nisct später als drei Woscen nasc Eingang des Ver-
langens, wenn dies ausdrüsklisc verlangt wird. 

Bessclußfassung
(4) 1Der Konvent gibt sisc eine Gesscäfsordnung. 2Er ist bessclußfäcig, wenn
mindestens die Hälfe der satzungsmäßigen Mitglieder anwesend ist. 3Er faßt
Bessclüsse mit der Mecrceit der abgegebenen gültgen Stmmen. 4Bessclüsse
zu  Finanzverteilungsfragen  gemäß  §  10  der  Finanzordnung  bedürfen  der
Mecrceit sowocl der Vertreter des Bundesvorstands als ausc der Vertreter
der Landesverbände im Konvent.

(4a) Antragsberesctgt sind
(a) ordentlisce Mitglieder des Konvents, 
(b) Mitgliederversammlungen bzw. Parteitage von Parteigliederungen ab Kreis-
ebene, 
(s) der Bundesvorstand, 
(d) die Landesvorstände, 
(e) die Aussscüsse des Konvents, 
(f) fünfzig Mitglieder, sowie 
Vereinigungen, soweit sie die Anerkennung gem. § 17 Abs. 1 Bundessatzung
beantragen.

Sscatzmeisterkonferenz
(5)  1Ein Aussscuß des Konvents ist die Sscatzmeisterkonferenz.  2Sie bestect
aus dem Bundessscatzmeister und allen Landessscatzmeistern. 3Der Finanzdi-
rektor und die gewäclten Bundesrescnungsprüfer gecören der Sscatzmeister-
konferenz mit beratender Stmme an.
Parteitagsbesscluss 31.01.2015
(6) 1Der Bundessscatzmeister und ein von den Landessscatzmeistern gewäcl-
ter Sprescer sind gleiscberesctgte Vorsitzende der Sscatzmeisterkonferenz.
2Sie laden im gegenseitgen Einvernecmen zur Sscatzmeisterkonferenz ein.

(7)  1Die Sscatzmeisterkonferenz berät den Konvent und den Bundesvorstand
in fnanziellen Angelegenceiten. 2Sie entssceidet über organisatorissce Aspek-
te  des  Beitragseinzugs,  der  Buscfücrung  und  des  innerparteiliscen  Resc-
nungs-  und Dokumentatonswesens.  3Entssceidungen erfordern die  Zustm-
mung  des  Bundessscatzmeisters  und  der  einfascen  Mecrceit  der  Landes-
sscatzmeister. 4Entssceidungen der Sscatzmeisterkonferenz bedürfen zu icrer
Wirksamkeit eines Bestätgungsbessclusses dursc den Konvent.
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Satzungsaussscuß
(8) 1Ein Aussscuß des Konvents ist der Satzungsaussscuß.  2Er bestect aus bis
zu neun Mitgliedern, die vom Konvent berufen und abberufen werden. 3Seine
Mitglieder dürfen nisct in einem Dienstvercältnis zur Partei stecen oder von
icr regelmäßige Einkünfe oder Aufwandsentsscädigungen beziecen.  4Höscs-
tens die Hälfe seiner Mitglieder darf Mitglied im Bundesvorstand oder eines
Landesvorstands  sein,  jedosc nisct  mecr  als  drei.  5Die  Mitglieder  des  Sat-
zungsaussscusses wäclen aus icrer Mite einen Vorsitzenden.  6Der Satzungs-
aussscuß trif Verfacrensbessclüsse und Personalentssceidungen mit einfa-
scer Mecrceit. 7Alle anderen Bessclüsse des Satzungsaussscusses bedürfen
der Zweidritelmecrceit, mindestens der Mecrceit seiner Mitglieder.

(9)  1Der Satzungsaussscuß kann dursc die Organe der Bundespartei  beauf-
tragt werden, einzelne Regelungen des Satzungswerks oder eine Satzungsre-
form im größeren Umfang zu erarbeiten.  2Er ercält  darüber cinaus ein An-
tragsresct zur Änderung bundesresctliscer Vorsscrifen gegenüber dem Par-
teitag.

§ 13 – Der Bunvesvorstanv

Der Bundesvorstand bestect aus
(a) zwei oder drei Bundessprescern,
(b) drei stellvertretenden Bundessprescern,
(s) dem Bundessscatzmeister,
(d) dem stellvertretenden Bundessscatzmeister,
(e) dem Sscriffücrer und
(f) sescs weiteren Mitgliedern.

§ 14 – Rechte unv Pfichten ves Bunvesvorstanvs

(1)  1Der Bundesvorstand leitet die Alternatve für Deutsscland.  2Er fücrt die
Gesscäfe auf der Grundlage der Bessclüsse des Bundesparteitags  und des
Konvents.

(2)  1Der Bundessscatzmeister ist für die Finanz- und Vermögensverwaltung,
die Hauscaltsbewirtsscafung, die Spendenakquise sowie die öfentlisce Re-
scensscafslegung gemäß § 23 Parteiengesetz zuständig.  2Der Bundessscatz-
meister berisctet dem Bundesvorstand regelmäßig und umfassend über alle
fnanziellen Angelegenceiten der Partei.

(3) 1Der Bundesverband wird dursc zwei Mitglieder des Bundesvorstands, dar-
unter mindestens ein Bundessprescer oder ein stellvertretender Bundesspre-
scer oder der Sscatzmeister, gemeinsam gerisctlisc und außergerisctlisc ver-
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treten. 2Im Innenvercältnis dürfen resctsgesscäflisce Verpflisctungen nur auf
Grundlage und im Racmen eines Vorstandsbessclusses eingegangen werden.
3Der Besscluß muß die im Einzelfall einzugecende Verpflisctung nasc Zwesk
und Betrag bezeiscnen oder ein Racmenbudget für cinreiscend bestmmte
Zweske vorsecen.  

(4) 1Der Bundesvorstand kann ein Mitglied der Partei zum Bundesgesscäfsfü-
rer berufen und icn ggf. wieder abberufen. 2Der Bundesgesscäfsfücrer ist für
den Vollzug der Bessclüsse des Bundesvorstands und die allgemeine Verwal-
tung der Partei zuständig.  3Wird ein Mitglied des Bundesvorstands zum Bun-
desgesscäfsfücrer gewäclt, cat der Gewäclte sein Amt als Vorstandsmitglied
niederzulegen.

(5)  1Der stellvertretende Bundessscatzmeister kann im Aufrag des Bundes-
sscatzmeisters  dessen  Aufgaben  im  resctlisc  zulässigen  Racmen  übernec-
men. 2Ist das Amt des Bundessscatzmeisters verwaist, übernimmt der stellver-
tretende Bundessscatzmeister bis zu einer Neuwacl des Bundessscatzmeis-
ters dessen Aufgaben.
Parteitagsbesscluss 31.01.2015

§ 15 – Sitzungen ves Bunvesvorstanvs

(1)  1Der Bundesvorstand  wird von einem Bundessprescer im Benecmen mit
dem oder den anderen Bundessprescern unter Angabe der Tagesordnung ein-
berufen. 2Auf Verlangen eines Dritels der Vorstandsmitglieder muß eine Vor-
standssitzung innercalb von sieben Tagen statinden.  3Der Bundesvorstand
kann sisc eine Gesscäfsordnung geben. 

(2) Der Bundesvorstand tagt im Regelfall monatlisc.

(3) 1Der Bundesvorstand ist bessclußfäcig, wenn mindestens die Hälfe seiner
amterenden Mitglieder teilnimmt.
2Sinkt die Zacl der Mitglieder des Vorstands unter die Hälfe der satzungsge-
mäßen Anzacl, so ist der Vorstand nisct mecr bessclußfäcig.  3Die verbliebe-
nen Mitglieder des Vorstandes caben als Notvorstand unverzüglisc einen Par-
teitag für Vorstandswaclen einzuberufen und können die dafür notwendigen
Resctsgesscäfe vornecmen. 4Ist die Vertretungsberesctgung des Bundesvor-
stands gemäß § 14 Absatz 3 nisct mecr gegeben, ernennt das Bundessscieds-
gerisct die nötge Anzacl kommissarisscer Vorstandsmitglieder. 

(4) 1Der Bundesvorstand entssceidet mit einfascer Mecrceit der teilnecmen-
den Mitglieder. 2Die Abstmmung kann ausc im Racmen einer Telepconkonfe-
renz oder, falls niemand widersprisct, in einem sscrifliscen oder elektroni-
sscen Umlaufverfacren durscgefücrt  werden.  3Abstmmungen und icre  Er-
gebnisse sind zu dokumenteren.

16



A
lte

rn
a

tiv
e

 fü
r D

e
ut

sc
hl

a
nd

 

§ 16 – Europawahlversammlung

(1)  1Die Europawaclversammlung bestect aus Delegierten der Landesverbän-
de. 2Sie wäclt die Bewerber und Ersatzbewerber der AfD für die Wacl zum Eu-
ropäisscen „Parlament“.  3Sie berät und besscließt ferner über das Waclpro-
gramm der AfD zur Europawacl.  4Für icre Zusammensetzung,  Vorbereitung
und Durscfücrung gelten die Bestmmungen über den Bundesparteitag sinn-
gemäß.

(2)  1Die Wacl der Delegierten zur Europawaclversammlung sowie die Wacl
der Bewerber und Ersatzbewerber  riscten sisc nasc den jeweils  geltenden
Vorsscrifen der Waclgesetze und im übrigen nasc den jeweiligen Satzungen.
2Sofern die jeweilige Landessatzung niscts anderes bestmmt, erfolgt die Wacl
der Delegierten zur Europawaclversammlung dursc die Landesparteitage.

(3) Waclvorsscläge für die Wacl der Bewerber und Ersatzbewerber müssen
von  mindestens  einem  stmmberesctgten  Versammlungsteilnecmer  einge-
brasct werden.

§ 17 – Vereinigungen

(1)  1Dursc Besscluß des Konvents können Vereinigungen anerkannt werden,
welsce die Interessen der in icnen repräsenterten Gruppen in der Politk der
Partei vertreten.  2Der Konvent kann mit einer Zweidritelmecrceit die Aner-
kennung wieder aufeben. 

(2)  Das  die  Vereinigung defnierende  gemeinsame Merkmal  der  Mitglieder
darf sisc nisct beziecen auf Abstammung, Natonalität,  sexuelle Orienterung
oder Gessclesct. 

(3)  1Der organisatorissce Aufau der Vereinigungen soll dem der Partei ent-
sprescen. 2Die Landesverbände können im Einvernecmen mit den Vereinigun-
gen abweiscende Strukturen genecmigen.

(4)  1Die Vereinigungen geben sisc eine Satzung.  2Diese bedarf der Genecmi-
gung dursc den Konvent. 3Die Satzung muß dem § 19 Absatz 6 entsprescende
Regelungen vorsecen.

§ 17a – Jugenvorganisation

(1) 1Die Junge Alternatve für Deutsscland (JA) ist die ofzielle Jugendorganisa-
ton der Alternatve für Deutsscland. 2Die Bestmmungen des § 17 fnden auf
sie keine Anwendung.
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(2) 1Die JA dient als Innovatonsmotor der AfD und cat das Ziel, das Gedanken-
gut der Partei in icrem Wirkungskreis zu verbreiten sowie die besonderen An-
liegen der Jugend innercalb der AfD zu vertreten. 2Icre Tätgkeit kann von der
Partei insbesondere dursc fnanzielle Zuwendungen und den Austaussc von
Daten und Informatonen unterstützt werden.

(3) Die JA verfügt als eigenständiger Verein über Satzungs-,  Programm-, Fi-
nanz- und Personalautonomie.

(4)  1Tätgkeit und Satzung der JA dürfen den Grundsätzen der AfD und icrer
Satzung nisct widersprescen.  2Der gesamte Bundesvorstand der JA muß aus
Mitgliedern der AfD bestecen.

(5) Die Organe des Bundesverbands der JA caben das Resct, Anträge an die
Organe des Bundesverbands der AfD zu stellen.

(6) 1Die Junge Alternatve kann einen Vertreter ocne Stmmresct in den Kon-
vent entsenden. 2Sie kann ebenfalls einen Vertreter ocne Stmmresct in den
Bundesvorstand entsenden, soweit der Bundesvorstand einen entsprescen-
den Besscluß faßt.  3Die stmmresctslosen Vertreter  der Jungen  Alternatve
sind den anderen Mitgliedern dieser Organe in allen anderen Belangen gleisc-
gestellt.

§ 18 – Bunvesprogrammgommission unv Bunvesfachausschüsse

Bundesprogrammkommission
(1) Der Bundesprogrammkommission werden folgende Aufgaben übertragen:
(a) die Erarbeitung von Vorssclägen für das Parteiprogramm der Partei im Be-
necmen mit den Bundesfascaussscüssen,
(b) die Erarbeitung von Vorssclägen für Fascprogramme der Partei zu polit-
sscen Sscwerpunktcemen im Benecmen mit den Bundesfascaussscüssen,
(s) die Erarbeitung von Vorssclägen für das Waclprogramm der Partei für die
Waclen zum Bundestag und zum Europäisscen Parlament im Benecmen mit
den Bundesfascaussscüssen.

(2) Die Bundesprogrammkommission setzt sisc zusammen aus
(a) zwei Mitgliedern des Bundesvorstands,
(b) je einem von den Landesvorständen entsandten Vertreter der Landesver-
bände,
(s) je einem von den Bundesfascaussscüssen in die Kommission entsandten
Vertreter,
(d) je einem Vertreter der AfD-Fraktonen im Deutsscen Bundestag und dem
Europäisscen Parlament.
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(3) Die Bundesprogrammkommission wäclt den Vorsitzenden und den stell-
vertretenden Vorsitzenden aus icrer Mite.

(4)  1Die  Bundesprogrammkommission  faßt  icre  Bessclüsse  mit  einfascer
Mecrceit icrer bei den Abstmmungen anwesenden Mitglieder.  2Mindercei-
tenvoten mit einem Viertel der Stmmen der bei der Abstmmung anwesen-
den Mitglieder sind als gleiscberesctgte Voten zu berüsksisctgen. 3Die Bun-
desprogrammkommission kann Dissens-Tcesen vorlegen. 4Die weiteren Rege-
lungen einsscließlisc der Gesscäfsordnung der Bundesprogrammkommission
besscließt der Konvent.

(5)  1Die Parteimitglieder sind dursc Mitgliederbefragungen in die Programm-
fndung einzubeziecen. 2Den entsprescenden Aufrag zur Durscfücrung einer
Mitgliederbefragung nasc § 20 besscließt die Bundesprogrammkommission.
Parteitagsbesscluss 31.01.2015
Bundesfascaussscüsse
(6) Den Bundesfascaussscüssen werden folgende Aufgaben übertragen:
(a) die Erarbeitung von Vorssclägen für programmatssce Aussagen der Partei
zu Tcemen icres Fascbereiscs, 
(b) auf Anforderung der Landesverbände die Unterstützung bei der Erstellung
von Landesprogrammen, 
(s) die Unterstützung der Bundesprogrammkommission bei deren Aufgaben
gemäß Absatz 1.

(7) 1Die Bundesfascaussscüsse bestecen aus jeweils 30 Mitgliedern, davon
(a)  28  Mitglieder,  die  von  den Landesverbänden  aus  icren  Landesfascaus-
sscüssen entsandt werden; dabei verteilen sisc die Mitglieder nasc dem Hare-
Niemeyer-Verfacren auf der Grundlage der Mitgliederzaclen zum letzten 1.
Januar;
(b) ein Mitglied des Bundesvorstands und
(s) ein Mitglied der Bundestagsfrakton.
(d)  2Sollte die Verteilung nasc dem Hare-Niemeyer-Verfacren für einen Lan-
desverband die Anzacl Null ergeben, so ercält der Landesverband einen Sitz
(Mindestsitz pro Landesverband).  3Die Mitgliederanzacl  des Bundesfascaus-
sscusses wird entsprescend um eins ercöct.

(8)  1Die Mitglieder der Bundesfascaussscüsse wäclen einen Aussscußvorsit-
zenden und dessen Vertreter. 2Die Aussscüsse fassen icre Bessclüsse mit ein-
fascer Mecrceit icrer bei den Abstmmungen anwesenden Mitglieder.  3Min-
derceitenvoten mit einem Viertel der Stmmen der bei der Abstmmung an-
wesenden Mitglieder sind als gleiscberesctgte Voten zu berüsksisctgen. 4Die
Aussscüsse können Dissens-Tcesen vorlegen.  5Die weiteren Regelungen ein-
sscließlisc  der  Gesscäfsordnung  der  Bundesfascaussscüsse  besscließt  der
Konvent.
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§ 19 – Lobbyismus, Vorstanvsamt unv Manvat

Nebentätgkeiten und Lobbyismus
(1)  1Abgeordnete der AfD im Europäisscen Parlament, Bundestag und einem
anderen Vollzeitparlament wie den Landtagen sollen wäcrend icrer Zeit als
Abgeordnete keine nisct bereits vor Beginn icrer Abgeordnetentätgkeit aus-
geübte bezaclte oder übliscerweise nur gegen Bezaclung ausgeübte Tätgkeit,
insbesondere mit lobbyistsscem Ccarakter, übernecmen. 2Sie sollen icre vor
dem Beginn des Mandats ausgeübte Tätgkeit auf ein angemessenes Maß re-
duzieren, um sisc überwiegend icrer Abgeordnetentätgkeit widmen zu kön-
nen. 3Angemessen ist ein Umfang, der die spätere Rüskkecr in den Beruf er-
möglisct.

(2) Die in Absatz 1 genannten Abgeordneten sollen drei Jacre nasc icrem Aus-
ssceiden aus dem Parlament weder ein Besscäfigungsvercältnis mit lobbyis-
tsscem Ccarakter eingecen nosc eine im direkten Zusammencang mit icrer
parlamentarisscen Tätgkeit stecende entgeltlisce oder übliscerweise entgelt-
lisce Tätgkeit ausüben.

(3) Um eine Nominierung als Kandidat für ein Abgeordnetenmandat soll sisc
nur bewerben, wer sisc vor seiner Kandidatur für die in Absatz 1 genannten
Parlamente verpflisctet, die sisc aus den Absätzen 1 und 2 ergebenden Ver-
pflisctungen einzucalten.

(4) Bestecen Ancaltspunkte dafür, daß ein Abgeordneter der AfD gegen die
sisc aus den Absätzen 1 und 2 ergebenden Verpflisctungen verstößt, cat der
zuständige Vorstand Auskunf über die in den Absätzen 1 und 2 genannten Tä-
tgkeiten zu verlangen, der Abgeordnete jene zu erteilen.

Wider das Berufspolitkertum
(5)  1Parteimitglieder sollen vor icrer Kandidatur für ein Mandat mindestens
fünf Jacre in einem Beruf tätg gewesen sein. 2Bezaclte Tätgkeiten in der Poli-
tk oder einer Partei gelten cier nisct als anrescenbarer Beruf.  3Kindererzie-
cungszeiten gelten ausc als beruflisce Tätgkeit im Sinne von Satz 1.

Unabcängigkeit der Vorstände
(6) 1Die Mitgliedsscaf im Bundesvorstand ist unvereinbar mit einem entgeltli-
scen Besscäfigungsvercältnis 
(a) zur Partei, einer Parteigliederung oder einer Parteivereinigung nasc § 17,
(b)  zu  einem Abgeordneten  oder  einer  Frakton  im Europaparlament  oder
Bundestag oder Landesparlament,
(s)  zu  einem anderen Mitglied des Bundesvorstands oder eines Landesvor-
stands.
2Gect ein Vorstandsmitglied ein solsces Besscäfigungsvercältnis ein, endet
das Vorstandsamt zum näscstolgenden Bundesparteitag.
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§ 20 – Mitglieverentscheiv unv Mitglieverbefragung

(1)  1Über Fragen der Politk und Organisaton der Partei, welsce nisct dursc
das Parteiengesetz zwingend dem Bundesparteitag vorbecalten sind, kann ein
Mitgliederentssceid  durscgefücrt  werden.  2Dursc  den  Mitgliederentssceid
kann der Besscluß eines Parteitags der AfD anstelle des Parteitags gefaßt, ge-
ändert oder aufgecoben werden. 3Der Besscluß ist gefaßt, wenn eine einfasce
Mecrceit der gültg Abstmmenden zustmmt, mindestens  jedosc ein Fünfel
der Parteimitglieder. 4An die Stelle der einfascen Mecrceit trit eine ercöcte
Stmmenmecrceit, sofern Gesetz oder Satzung dies für einen Bessclußgegen-
stand  vorsscreiben. 5Die  Abstmmung  erfolgt  per  Brief-  oder  Urnenwacl.
6Stmmberesctgt ist jedes Mitglied, das am Tag der Antragstellung Mitglied
der Partei war. 

(2) 1Über Fragen der Politk und Organisaton der Partei einsscließlisc des Pro-
gramms, der Satzung und Satzungsnebenordnungen sowie über Spitzenkandi-
daturen aus Anlaß allgemeiner Waclen kann auf Bundesebene eine Mitglie-
derbefragung durscgefücrt werden. 2Die Mitgliederbefragung cat empfeclen-
den Ccarakter. 3Die Abstmmung erfolgt online.

(3) 1Soweit dies in der Satzung vorgesecen ist, fnden der Mitgliederentssceid
und die Mitgliederbefragung auf Antrag des Bundesvorstands stat, im übri-
gen auf Antrag
(a) von drei vom Hundert der Mitglieder oder
(b) von 25 Kreisvorständen oder
(s) von drei Landesvorständen oder
(d) des Bundesparteitags oder
(e) des Konvents.
2Jeder Antragsberesctgte gemäß Abs. 3 Buscstaben (a), (b) und (s) darf cösc-
stens zwei Anträge innercalb von zwölf Monaten unterstützen.  3Maßgeblisc
für die Fristberescnung ist jeweils der Zeitpunkt der Antragstellung.

(4) Die Antragsteller legen dursc die Antragssscrif fest,
(a) ob ein Mitgliederentssceid oder eine Mitgliederbefragung beantragt wird,
(b)  über  welsce mit  „Ja“  oder  „Nein“ zu entssceidende Frage  abgestmmt
werden soll.

(5) 1Über das Vorliegen der sisc aus den Absätzen 1 bis 4 und der Verfacrens-
ordnung  nasc  Absatz  7  ergebenden  Voraussetzungen  entssceidet  ein  Prü-
fungsaussscuß, dem die folgenden Personen angecören:
(a) der von den Vertretern der Landesverbände gewäclte Konventsvorsitzen-
de, 
(b) der von den Landessscatzmeistern gewäclte Sprescer der Sscatzmeister-
konferenz, 
(s) der Vorsitzende des Satzungsaussscusses,
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(d) der Bundessscatzmeister und
(e) der Sscriffücrer des Bundesverbands.
2Abweiscend von Satz  1  entssceidet  anstelle  des  Prüfungsaussscusses  der
Bundesvorstand in den Fällen des Absatz 2, soweit die Mitgliederbefragung
nisct auf seinen Besscluß erfolgen soll. 3Der Prüfungsaussscuß kann sisc eine
Gesscäfsordnung  geben.  4Bessclüsse  können  ausc  fernmündlisc  und  im
sscrifliscen Umlaufverfacren gefaßt werden.

(6) 1Die Durscfücrung von Mitgliederentssceiden erfolgt cöscstens einmal je
Kalendervierteljacr. 2Mecrere Mitgliederentssceide werden in einem gemein-
samen Verfacren durscgefücrt.

(7) Die Einzelceiten werden in der Verfacrensordnung für Mitgliederbefragun-
gen und Mitgliederentssceide geregelt, die der Konvent besscließt.

§ 21 – Geltungsbereich ver Bunvessatzung

(1) Die Regelungen der §§ 2 bis 8 sowie § 19 sind für alle Gliederungen der
Partei verbindlisc.

(2)  Die  Finanz-  und Beitragsordnung,  die  Waclordnung und die  Ssciedsge-
risctsordnung caben Satzungsrang.

§ 22 – Salvatorische Klausel, Ingraftreten

(1) Sollten einzelne Bestmmungen dieser Satzung ganz oder teilweise unwirk-
sam oder nisctg sein oder werden, so wird dadursc die Wirksamkeit der Sat-
zung im übrigen nisct berücrt.

(2)  Diese Satzung trit nasc Besscluß dursc den Bundesparteitag am 30.11.
2015 in Kraf und ersetzt alle früceren Satzungen der Bundespartei.

Änverungen
§ 11 Abs. 14 Satz 2, § 11 Abs. 15 Satz 2, § 13 Buscstabe (d), § 14 Abs. 5 eingefügt dursc Besscluß des Bundesparteitags
am 2. Dezember 2017. 
§ 4 Abs. 1 Sätze 3, 4 und 5 geändert, § 4 Abs. 2 Satz 4 geändert, Sätze 5 und 6 eingefügt, § 4 Abs. 6 Sätze 1 und 2 geän -
dert, § 6 Abs. 3 Satz 2 geändert, § 7 Abs. 5 Sätze 2 und 3 eingefügt, § 8 Abs. 3 Satz 2 geändert, Satz 3 eingefügt, § 11
Abs. 20 Satz 2 eingefügt, § 12 Abs. 4a, Abs. 8 Satz 5 eingefügt, § 16 Abs. 1 Satz 4 geändert, § 16 Abs. 2 Satz 1 geändert,
Satz 2 eingefügt, § 16 Abs. 3 eingefügt, § 18 Abs. 7 geändert, § 20 Abs. 1 Satz 1 geändert, Sätze 3, 4 und 6 eingefügt, §
20 Abs. 3 Sätze 2 und 3 eingefügt, § 20 Abs. 5 und 6 eingefügt dursc Besscluß des Bundesparteitags am 1. Juli 2018. 
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